
jobcenter Rhön-Grabfeld Stand 01.03.2013

EGZ  -  Ermessenslenkende Weisungen ab 01.03.2013

Art Besonderheiten Fördersätze

§§ 88 SGB III bis zu 3 Monate bis zu 30 Prozent NB

bis zu 6 Monate bis zu 30 Prozent

 § 90 SGB III
bis zu 12 Monate* NB

§ 90 SGB III
bis zu 12 Monate keine NB

ab 55 Jahre bis zu 24 Monate** keine NB

beschäftigt war.

dagegen unschädlich: Geringfügige Beschäftigungen, MAGs, Probearbeitsverhältnisse behinderter nach § 238 SGB III,

Beschäftigung im Rahmen von SB-Sonderprogrammen der Länder sowie Praktika in FbW-Maßnahmen bewirken keinen Förderungsauschluss.
* Degression um min. 10% nach 12 Monaten
** Degression um min. 10% nach 24 Monaten

Ausnahmen von den ermessenslenkenden Weisungen sind bei entsprechender Begründung und RS mit BfdH möglich.

§
SGB III

Personenkreis
Voraussetzungen

EGZ für AN mit
Vermittlungshemmnissen

AN mit 
Vermittlungshemmnissen
Erschwerte Vermittlung + 
Minderleistung

EGZ für ältere AN mit
Vermittlungshemmnissen

§ 131 SGB III (bis 
31.12.14)

AN mit 
Vermittlungshemmnissen
Erschwerte Vermittlung + 
Minderleistung

Nachbeschäftigungspflicht auch bei 
Älteren! Keine Mindestdauer, keine 
Degression mehr! NB

EGZ für behinderte AN mit
Vermittlungshemmnissen

behinderte und schwerbehinderte 
Menschen bis zu 50 Prozent

Schwerbehinderte mit besonderer 
Behinderung (§104(1) Nr.3a-d SGB IX)

unter 55 Jahre bis zu 60 Prozent

bis zu 60 Prozent

Keine Förderung wenn der Arbeitnehmer  innerhalb der letzen 4 Jahre mehr als 3 Monate beim selben Arbeitgeber versicherungspflichtig   
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EGZ  -  Ermessenslenkende Weisungen ab 01.04.2012

Art Besonderheiten Fördersätze

§§ 88 SGB III bis zu 6 Monate bis zu 50 Prozent NB

bis zu 12 Monate bis zu 50 Prozent

 § 90 SGB III
bis zu 12 Monate* NB

§ 90 SGB III
bis zu 12 Monate keine NB

ab 55 Jahre bis zu 24 Monate** keine NB

beschäftigt war.

dagegen unschädlich: Geringfügige Beschäftigungen, MAGs, Probearbeitsverhältnisse behinderter nach § 238 SGB III,

Beschäftigung im Rahmen von SB-Sonderprogrammen der Länder sowie Praktika in FbW-Maßnahmen bewirken keinen Förderungsauschluss.
* Degression um min. 10% nach 12 Monaten
** Degression um min. 10% nach 24 Monaten

Ausnahmen von den ermessenslenkenden Weisungen sind bei entsprechender Begründung und RS mit BfdH möglich.

§
SGB III

Personenkreis
Voraussetzungen

EGZ für AN mit
Vermittlungshemmnissen

AN mit 
Vermittlungshemmnissen
Erschwerte Vermittlung + 
Minderleistung

EGZ für ältere AN mit
Vermittlungshemmnissen

§ 131 SGB III (bis 
31.12.14)

AN mit 
Vermittlungshemmnissen
Erschwerte Vermittlung + 
Minderleistung

Nachbeschäftigungspflicht auch bei 
Älteren! Keine Mindestdauer, keine 
Degression mehr! NB

EGZ für behinderte AN mit
Vermittlungshemmnissen

behinderte und schwerbehinderte 
Menschen bis zu 50 Prozent

Schwerbehinderte mit besonderer 
Behinderung (§104(1) Nr.3a-d SGB IX)

unter 55 Jahre bis zu 60 Prozent

bis zu 60 Prozent

Keine Förderung wenn der Arbeitnehmer  innerhalb der letzen 4 Jahre mehr als 3 Monate beim selben Arbeitgeber versicherungspflichtig   
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